
 

         Menden, den 12.05.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

wir freuen uns Euch und Ihnen mitteilen zu können, dass ab Dienstag, den 18.05.2021 wieder 
Wechselunterricht für alle Jahrgangsstufen stattfinden kann. Natürlich hoffen wir, dass sich die 
Inzidenzzahlen weiterhin so positiv wie in den letzten Tagen entwickeln und eine Rückkehr zum 
vollständigen Präsenzunterricht bald auch wieder möglich sein wird. 

 

Wechselunterricht in den Klassen 5 bis 9 
Um die Klassengemeinschaften zu stärken und gemeinsame Pausen im engeren sozialen Umfeld für 
unsere Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen haben wir uns dazu entschieden, den 
Präsenzunterricht im Wechselmodell zu verändern. Im Gegensatz zu der bisherigen Regelung können 
die einzelnen Jahrgangsstufen an den jeweiligen Tagen vollständig am Präsenzunterricht teilnehmen. 
So ist auch sichergestellt, dass der gesamte Unterricht planmäßig stattfinden kann. 
Die Tage für den Präsenzunterricht können Sie der Tabelle entnehmen. An allen anderen Tagen findet 
solange Distanzunterricht in der gewohnten Form statt, bis eine vollständige Rückkehr in den Präsenz-
unterricht vom Schulamt genehmigt wird. 

 

 Achtung Änderung: Folgende Regelungen gelten am GHM ab dem 18.05.2021*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Das vorliegende Modell des Wechselunterrichts am GHM hängt von den jeweiligen Inzidenzwerten im 
Märkischen Kreis ab und muss ggf. angepasst werden, sofern sich die Inzidenzwerte verändern. Die 
Entscheidung über den Schulbetrieb trifft das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
NRW. 



 

 

 

Präsenzunterricht in den Jahrgängen EF und Q1 
Die Stufen EF und Q1 nehmen täglich am Präsenzunterricht nach dem gültigen Stundenplan teil. 
Einige Kurse sind von Raumänderungen betroffen, die in WebUntis einzusehen sind. 
 
Förderklasse/ Integrationsklasse: 
Für unsere Schülerinnen und Schüler der Förderklasse und Integrationsklasse findet ein täglicher 
Präsenzunterricht nach dem aktuellen Stundenplan statt. 
 
 



 

Testpflicht - Hygienemaßnahmen 
An den in der Tabelle gekennzeichneten Tagen findet jeweils die Durchführung der Corona-
Selbsttests in der Schule statt. Die Testungen für die EF und Q1 finden in der Regel montags und 
donnerstags statt. 
 
Um den Präsenzunterricht zu ermöglichen hat die Landesregierung festgelegt, dass es eine 
grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests für alle Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen geben wird. Ungetestete Schülerinnen und Schüler 
dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Eine grundsätzliche Befreiung vom Präsenzunterricht 
ist nur mit einem ärztlichen Attest möglich. 
 
Ein separater Distanzunterricht für ungetestete Schülerinnen und Schüler kann nicht angeboten 
werden. 
 
Weiterhin möchten wir nochmals auf die Einhaltung der Maßnahmen zur Hygiene  und zum Infektions-
schutz hinweisen. Hierzu gehört auch die generelle Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände. 
 
 
Klassenarbeiten / Klausuren 
 
Nach Vorgabe des Ministeriums für Bildung und Schule ist die Voraussetzung für das Betreten des 
Schulgebäudes die Teilnahme an einem von der Schule angesetzten Antigen-Selbsttest mit negativem 
Ergebnis oder die Vorlage eines höchstens 48 Stunden alten Bürgertests mit negativem Ergebnis. 
Dies gilt auch für die Teilnahme an Klassenarbeiten und Klausuren. Hier gilt: 
 
„Für die Durchführung von Klassenarbeiten und Klausuren gelten dieselben Hygiene-Bedingungen wie 
für die schriftlichen Abiturprüfungen (u.a. Maskenpflicht), mit dem Unterschied, dass Schülerinnen 
und Schüler ohne gültigen und negativen Testnachweis auf das Corona-Virus keinen Zutritt zur Schule 
erhalten. Ihnen ist ein erneuter Termin anzubieten - verbunden mit dem Hinweis, dass es sich negativ 
auf ihre Leistungsbeurteilung auswirken kann, wenn sie auch dann die nötigen Voraussetzungen für 
einen Zugang zur Schule nicht erfüllen und somit die geforderte Klassenarbeit oder Klausur nicht 
schreiben können.“ (MSB, Schulmail vom 12.05.2020) 
 
Jahrgangsstufe 5-9 
Klassenarbeiten können an Tagen des Präsenzunterrichts ab dem 26.05.2021 wieder geschrieben 
werden. In den Fächern mit Klassenarbeiten muss mindestens eine Leistung im Beurteilungsbereich 
„Schriftlichen Arbeiten“ erbracht werden. 
 
In den Klassen 5-9 besteht die Möglichkeit, einmal im Schuljahr pro Fach eine Klassenarbeit durch 
eine andere, in der Regel schriftliche Leistungsüberprüfung zu ersetzen. Von dieser Regelung haben 
in diesem Schulhalbjahr viele schriftliche Fächer Gebrauch gemacht. Wenn noch Klassenarbeiten in 
einzelnen Fächern geschrieben werden, achten die Koordinatoren darauf, dass nicht zu viele 
Klassenarbeiten innerhalb eines kurzen Zeitraums geschrieben werden. 
 



 

Jahrgangsstufe EF 
Nach Vorgabe des Ministeriums für Schule und Bildung muss in der Einführungsphase In jedem 
schriftlich belegten Fach eine Klausur geschrieben werden. Die Klausurtermine werden zeitnah 
terminiert und den Schülerinnen und Schülern bekannt gegeben. Die Klausurphase beginnt ab dem 
26.05.2021.  
 
Der begrenzte Zeitraum bis zu den Sommerferien führt bei einigen Schülerinnen und Schüler leider 
dazu, dass mehrere Klausuren innerhalb kürzester Zeit geschrieben werden müssen. Allerdings bleibt 
die Regelung gültig, dass nicht mehr als drei Klausuren pro Woche geschrieben werden dürfen. 
 
 
Religion und praktische Philosophie in den Jahrgängen 5 bis 9: 
Die Unterrichtsfächer Religion und praktische Philosophie dürfen wieder in klassenübergreifenden 
Lerngruppen unter Einhaltung der Hygienevorschriften erteilt werden. 
 
MINT in den Klassen 5 bis 7: 
Die Stunde findet für alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler als Distanzunterricht über 
Microsoft Teams statt. Weitere Informationen teilen die jeweiligen Lehrkräfte mit. 
 
Bilinguale Ergänzungsstunde in den Klassen 5 und 6: 
Die Stunde findet für alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler als Distanzunterricht über 
Microsoft Teams statt. Weitere Informationen teilen die jeweiligen Lehrkräfte mit. 
 
Bilinguales Sachfach in den Klassen 7-8: 
Die zusätzliche Unterrichtsstunde am Nachmittag findet für alle teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler als Distanzunterricht über Microsoft Teams statt. Weitere Informationen teilen die jeweiligen 
Lehrkräfte mit. 
 
Latein und Französisch in den Klassen 7 bis 9: 
Die Unterrichtsfächer Latein und Französisch dürfen wieder in klassenübergreifenden Lerngruppen 
unter Einhaltung der Hygienevorschriften erteilt werden. 
 
Wahlpflichtunterricht in den Jahrgängen 8 und 9: 
Der Wahlpflichtunterricht darf wieder in klassenübergreifenden Lerngruppen unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften erteilt werden. 
 
Sportunterricht: 
Der Sportunterricht kann leider noch nicht in der Sporthalle bzw. dem Hallenbad stattfinden. 
Die Sport-Lehrkräfte entscheiden kurzfristig, ob ein Unterricht im Freien durchgeführt werden kann 
und informieren die Schülerinnen und Schüler über unsere Kommunikationsplattform WebUntis oder 
Microsoft Teams. 
 
 
 



 

Förderunterricht in den Klassen 7-9: 
Die Stunde findet für alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler als Distanzunterricht über 
Microsoft Teams statt. Weitere Informationen teilen die jeweiligen Lehrkräfte mit. 
 
 
Betreuungsangebote: 
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 ist für die Tage, an denen sie nicht am Präsenz-
unterricht teilnehmen, weiterhin eine pädagogische Betreuung an der Wilhelmstraße (Mensa) in der 
Zeit von 7.50 - 13.10 Uhr eingerichtet. 
 
Cafeteria / Mensa 
Beide Einrichtungen müssen leider vorerst geschlossen bleiben. 
 
Arbeitsgemeinschaften 
Die Ganztagsangebote und Arbeitsgemeinschaften können leider grundsätzlich bis auf Weiteres nicht 
stattfinden. 
 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

Ulrich Cormann 

 

 


